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RUN Hausruf: 1336, 1321

    
  

 
  
 
  

Referat

Az.: 102-3613-01
Referatsleiter:
Bearbeiter/in:

Frau Staatssekretärin ge

über: & Herr PSt
Herrn Referatsleiter 213 | Herr LLS

DO Frau PSt’in

 

Herrn Abteilungsleiter 1

Unterabteilungsleitun  — _
DO
Herrn Referatsleiter 102

Die Festlegung von Kopien bleibt Frau
Staatssekretärin vorbehalten

 

 

 

| | | | ij
| 13-12-19

Maßnahme: Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Hier: Förderung der Modellprojekte im Handlungsbereich „Demokratieförderung“

Kapitel/Titel: 1702 / 684 04

 

1. Votum und Frist:

Bitte um Zustimmung zur Förderung der 39 (von 39) Projekte des Votums im Handlungs-

bereich Bund in 2020.

Frist: Eilt SEHR, da die Zuwendungsempfänger schnellstmöglich ihre Bewilligung

für 2020 erhalten sollen
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                      Sachverhalt (Erläuterung zur Maßnahme, Darstellung des Sachverhaltes, evtl. Hintergründe und Skizzierung
zentraler Probleme und Kernbotschaften; s.a. Anhang)!

1. Kurzbezeichnung der Maßnahme:

Förderung der Kompetenzzentren / Kompetenznetzwerke im Handlungsbereich Bund
ab 2020

2. Kurzer Zeitplan für die Durchführung und Laufzeit der Maßnahme:

Gemäß abgestimmter Jahresplanung sollte für einen problemlosen Ablauf der Förde-
rung in 2020 folgender Zeitplan eingehalten werden

46.147. KW Übermittlung der Sammelvotierung (BAFzA)
47.KW Prüfung der Voten und Erstellung der Leitungsvorlage (BMFSFJ)

    
  
 
   
  

In 48. KW Geplante Rückmeldung der Hausleitung zur Förderung (BMFSFJ)
48. KW Beginn der Bewilligungsphase nach Zustimmung Hausleitung
Dezember 2019 | Abschluss der Bewilligungsphase (Zuwendungsbescheide, BAFZA)

Ab 01.01.2020 Beginn der Förderperiode

 

Die Einhaltung des abgestimmten Zeitplans ist kaum möglich. Um einen erfolgreichen
Projektstart in 2020 nicht zu gefährden, wird mit dieser Vorlage gebeten, einer Förde-
rung auch der Projekte zuzustimmen, die unter Auflagen wie dem Vorbehalt der Stel-
lungnahme des Bundesrechnungshofs und/oder dem Vorbehalt der Einvernehmens-

herstellung des Kofinanzierungsgebers bewilligt werden können, da sie grundsätzlich

förderfähig sind.

3. Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Die Träger der Kompetenzzentren/ Kompetenznetzwerke (KompZ/N) sind nichtstaatli-
che Organisationen, die bundesweit wichtige Arbeit in den Bereichen Demokratieförde-
rung und Radikalisierungsprävention leisten sollen. Sie sollen inhaltliche Expertise in
einzelnen Themenfeldern weiterentwickeln. Für die Bildung eines Kompetenznetzwer-
kes finden sich bis zu fünf Träger des jeweiligen Themenfeldes in einer Kooperations-
struktur zusammen. Die Träger nehmen entsprechend ihrer jeweiligen Expertise ei-
gene Aufgaben wahr. Mit einem Kompetenzzentrum übernimmt ein Träger alle Aufga-

ben in einem Themenfeld.

Im Rahmen dieser Vorlage werden die KompZ/N für 13 von 14 Themenfeldern des

Handlungsbereiches vorgelegt.
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                      Die Durchführung der geförderten Projekte im Bundesprogramm „Demokratie leben!“
ist in der Regel für fünf Jahre vorgesehen. Da die Projekte einen Ko-Finanzierungsan-
teil einzubringen haben und dieser aufgrund fehlender Eigenmittel seitens der Träger
regelmäßig bei Drittmittelgebern eingeworben werden muss — und diese sich erfah-
rungsgemäß selten über ein oder zwei Jahre hinaus festlegen — erfolgt zumeist man-
gels gesicherter Gesamtfinanzierung eine jährliche Bewilligung. Die jährliche Bewilli-
gung der Projekte macht es daher zwingend erforderlich, dass alle betroffenen Zuwen-
dungsempfänger*innen zum Jahresende einen Antrag auf Weiterförderung für das
Folgejahr stellen müssen. Da die Projekte so angelegt sind, dass sie für jedes Jahr al-
leinstehen könnten, würden bei Nicht-Weiterförderung einzelner Vorhaben keine För-
derruinen entstehen.

Frau St'in stimmte am 20.09.2019 einer Aufforderung zur Antragstellung der Träger zu

Nach Aufforderung zur Antragstellung durch die Regiestelle „Demokratie leben“ wur-
den zunächst für 40 Projekte Förderanträge gestellt. Mit Sammelvotum vom
06.12.2019 hat das BAFzA für 39 Förderanträge ein Votum vorgelegt BE
wurden gem. \VV Nr. 3.3 zu & 44 BHO mit dem folgenden Ergebnis geprüft:

Bei elf Projekten ist die Förderfähigkei ‚ehen) Georg-August-Universität Göttin-

gen, Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland,
Stiftung Akademie Waldschlösschen, Bundesverband Trans* e.V., Dokumentations-
und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Deutsches Kinderhilfswerk, Gemeinnüt-
ziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Mach meinen Kumpel nicht
an! - für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V., Regio-
nale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V., Antidiskriminierungs-
verband Deutschland und Aktion Courage e.V.

Unter diesen elf Projekten agieren zwei als Kompetenzzentrum und neun Projekte
EEE gps)

 

agieren als Kompetenznetzwerke.

Da die Kompetenznetzwerke aus mehreren Projekten bestehen (maximal 5), wurden
nur diese unter der Zusammenfassung D) des Sammelvotums „Prüfungsergebnis der
bewilligungsfähigen Anträge" gelistet, die in ihrer Gesamtheit bewilligungsfähig waren
(insgesamt drei). Sechs weitere Projekte waren darüber hinaus bewilligungsfähig
(siehe Status unter D) „Prüfergebnis zu Anträgen, die aktuell nicht bewilligungsfähig
sind“), jedoch andere Träger des gesamten Netzwerkes nicht, sodass sie unter „nicht
bewilligungsfähig“ gelistet wurden. Auf die vorliegende Förderfähigkeit von insgesamt

elf Projekten hat dies keinen Einfluss.
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                      Nach abgeschlossener Antragsprüfung durch die Regiestelle sind elf Anträge bewilli-

gungsreif. Für diese Projekte wird seitens des Fachreferates für eine Förderung, Fr
ns
Tree Beäuftacun

 

Bei sechs weiteren Projekten ist eine Anhörung des Bundesrechnungshofs vor-
zunehmen: Minor — Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH,
Ufug e.V., Violence Prevention Network e.V., Netzwerk für Demokratie und Courage
e.V., Dialog macht Schule und EOTO e.V.

Der Bundesrechnungshof (BRH) muss zu Projekten im Vorfeld der Bewilligung gehört
werden, wenn die Zuwendung von mehreren Stellen des Bundes oder sowohl vom
Bund als auch von anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts erfolgt und
der Zuwendungsbetrag über 100.000 EUR liegt (siehe VV Nr. 1.4.5 zu $ 44 BHO). Die

Anhörung zielt dabei auf die Einvernehmensherstellung zur Verwendungsnachweisprü-

fung und nicht auf die Projektinhalte ab.

Die Regiestele plant, die Bewiligungen erst nach Rückmeldung des BRH zu erlassen.
Sollte der vorgesehene Zeitplan aufgrund einer verzögerten Rückmeldung des BRH
(wie aufgrund vergangener Erfahrungen erwartbar ist) nicht gehalten werden können,
sollen die Bewilligungsbescheide dennoch versandt werden. Diese werden dann mit
der aufschiebenden Bedingung des Abschlusses der Anhörung des BRH versehen.
Damit erlangen die Bescheide erst dann ihre Wirksamkeit, wenn die Anhörung des
Bundesrechnungshofes abgeschlossen ist.

Für diese Projekt :: die Förderfähigkeit — die Zustimmung nach Anhö-
rung des BRH vorausgesetzt — grundsätzlich gegeben. Für diese sechs Projekte wird
um Zustimmung zur Förderung in 2020 und um Zustimmung zum geplanten Vorgehen

gebeten.

Bei vier Projekten steht die Einvernehmensherstellung noch aus: INA Berlin
gGmbH, Citizens For Europe gemeinnützige UG, Bundesarbeitsgemeinschaft religiös
begründeter Extremismus und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung.

Bei diesen Projekten muss noch das verbindliche Einvernehmen mit dem Kofinanzie-
rungsgeber hergestellt werden Bu: Förderfähigkeit ist jedoch in allen Fäl-
len gegeben. Eine Absichtserklärung über die Einwilligung zu einer Kofinanzierung liegt
in den meisten Fällen bereits vor.

Unter der Bedingung, dass die Ko-Finanzierung noch aufgebracht wird, sollen diese
Träger dennoch gefördert werden. Die Zusage wird dabei nur unter dem Vorbehalt der
Erfüllung aller Förderkriterien erteilt. Entsprechende Auflagen sind dabei bereits dem

Votum der Regiestelle zu entnehmen.
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                      Bei 18 weiteren Projekten ist die Gesamtfinanzierung i.S.d. VV Nr. 1.2 und 3.3.4
zu 8 44 BHO (noch) nicht gesichert: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Deutschland e. V., ZEOK - Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur e.V.,
Teilseiend e. V., ZWST e.V., Türkische Gemeinde in Deutschland-Almanya Türk
Toplumu e.V., Bundesverband russischsprachiger Eltern, neue deutsche organisatio-
nen e.V., Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, Gegen Vergessen — Für Demokratie
e.V., KlgA - Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Anne Frank Zentrum, Bil-
dungsstätte Anne Frank, Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Anti-
semitismus e.V., Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., LicideHaus Jugend Bil-
dungsstätte Bremen, Amadeu Antonio Stiftung, cultures interactive e.V. und Gesicht
zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.

Bei den Netzwerken „Rechtsextremismus“ und „Antisemitismus“ ist die Förder-
fähigkeit gegeben: KIgA — Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Anne Frank
"Zentrum, Bildungsstätte Anne Frank, Bundesverband der Recherche- und Informati-
onsstellen Antisemitismus e.V., Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., LicideHaus
Jugend Bildungsstätte Bremen, Amadeu Antonio Stiftung, cultures interactive e.V. und
Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.

Die Teilprojekte der Kompetenznetzwerke haben in Summe jeweils mehr Bundesmnittel
beantragt als laut Planung für diese Netzwerke zur Verfügung standen. Das BAFzA
musste bei der Votierung jedoch von den bisherigen Planzahlen ausgehen. Die zusätz-
lichen 8 Mio. €, die durch die Erhöhung des Haushaltansatzes im Haushaltsjahr 2020
zur Verfügung stehen, sollen u.a. in die Themenbereiche Rechtsextremismus und Anti-
semitismus fließen. So soll ca. 1 Mio. € zur Aufstockung einzelner Träger im Hand-
lungsbereich Bund (Kompetenzzentren / Kompetenznetzwerke) insb. in den Themen-
felder Antisemitismus und Rechtsextremismus verwendet werden. Mit Rücklauf vom
02.12.2019 hat Frau ST'in dieser Mittelverwendung zugestimmt

Für eine Förderung dieser Kompetenznetzwerke ist die Überschreitung der beantrag-
ten Bundesmittel aus den Planwerten demzufolge unschädlich, da die Überschreitung
sich innerhalb des dafür vorgesehenen finanziellen Rahmens bewegt. Die Gesamtfi-
nanzierung ist somit gegeben. Weitere Aufstockungen von Mitteln mit diesen beiden
Netzwerken werden noch im Dezember mit den beteiligten Trägern diskutiert.

Bei der Türkischen Gemeinde Deutschland (TGD) und TeilSEIEND e.V. fehlen die
Absichtserklärungen zur Kofinanzierung.

en
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                      Die Türkische Gemeinde Deutschland soll unter der Bedingung, dass die Ko-Finanzie-
rung noch aufgebracht wird, soll dieser Träger dennoch gefördert werden. Die Zusage
wird dabei nur unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller Förderkriterien erteilt. Entspre-
chende Auflagen sind dabei bereits dem Votum der Regiestelle zu entnehmen

Zu dem Träger TeilSEIEND e.V. gab es ein Missverständnis bezüglich der Absichtser-
klärung des Kofinanzierungsgebers, diese liegt nicht — wie bislang angenommen — von
der EU-Kommission vor. Die EU-Kommission prüft nun, ob eine Kofinanzierung mög-
lich ist. Wenn dies nicht möglich ist, wird in Absprache mit dem BAFzA davon ausge-
gangen, dass eine nachrichtliche Anerkennung erfolgen wird. Mithin ist auch in diesem
Fall die Gesamtfinanzierung gesichert.

Die übrigen Projekte sind deswegen an dieser Stelle gelistet, weil die Gesamtfinanzie-
rung des gesamten Netzwerks durch das fehlende Einverständnis zur Kofinazierung
eines Trägers in Frage gestellt wurde.

Die Regiestelle votiert dafür, bis zur Herstellung des Einvernehmens die Zustimmung
für die übrigen Projekte des jeweiligen Kompetenznetzwerkes zu einem förderunschäd-
lichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn (VzM) unter Ausweisung der jeweiligen Auflagen
zu erteilen. Um den Zeit- und Finanzierungsplan dieser Projekte nicht zu gefährden,
schließt sich das Fachreferat dem Votum der Regiestelle an und bittet um entspre-
chende Zustimmung. Die Bescheide sollen dann unmittelbar nach Einvernehmensher-

stellung versendet werden.

Damit soll in die Förderung von 39 der vorgelegten 39 (von insgesamt 40) Projek-
ten eingewilligt werden.

 

Zu dem 14. Themenfeld befindet sich das Kompetenzzentrum jugendschutz.net noch

in der Antragsstellung. Zur Zustimmung zur Förderung dieses 40. Projektes wird eine
ee

gesonderte Leitungsvorlage ergehen, sobald der Antrag eingereicht und geprüft ist.

See ee.

Il. Stellungnahme - Handlungsbedarf, Lösungsmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit (Bewer-

tung des Sachverhalts, Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten/Alternativen und deren Auswirkungen; s.a. Anhang):

1. Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs, Begründung des Bundesinte-
resses:
Skepsis gegenüber demokratischen Prozessen und Institutionen bis hin zu offener

Feindseligkeit und Ablehnung einer freiheitlichen, friedlichen Gesellschaftsordnung
sind keine bloßen Randerscheinungen. Radikalisierungstendenzen sind bis in die Mitte
der Gesellschaft sichtbar und fordern alle gesellschaftlichen und politischen Akteure

heraus. Zunehmender Extremismus äußert sich u. a. in der steigenden Zahl politischer
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                      Gewalttaten, dabei vor allem in rechtsmotivierter Straftaten in immer unverhohlenerer
hasserfüllter und rassistischer Hetze in sozialen Medien und in dem Aufkommen politi-
scher Bewegungen, die die Grundwerte der Verfassung infrage stellen. Es handelt sich
hier auch um langfristig wirkende Einstellungsmuster und daraus resultierende Heraus-
forderungen. Aufgabe der Bundesregierung ist es deshalb, sich extremistischen Ten-
denzen dauerhaft und nachhaltig entgegenzustellen und für eine friedfertige demokrati-
sche Gesellschaft einzutreten. Auch das interkulturelle und interreligjiöse Zusammenle-
ben zu unterstützen, ist Teil demokratischen Verhaltens. Mit dem Bundesprogramm
„Demokratie leben!" soll ziviles Engagement und demokratisches Verhalten bundes-
weit gefördert werden, Städte, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse in ganz
Deutschland sollen im Rahmen von „Demokratie leben!" dabei unterstützt werden,
Strategien zur Förderung von Demokratie und Vielfalt vor Ort zu entwickeln und umzu-

setzen.

2. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

Gesamtbudget der Maßnahme
(Planwerte in T€)
Eigen-/ Drittmittel I Ta N

DT esamvonmen | 14000

Die benötigten Haushaltsmittel stehen beim Kapitel/Titel 1702 684 04 zur Verfügung.
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                      ANHANG:

Ergänzung zu Il. Sachverhalt (Erläuterung zur Maßnahme, Darstellung des Sachverhaltes, evtl. Hintergründe
und Skizzierung zentraler Probleme und Kernbotschaften):

1. Bezug der vorgeschlagenen Maßnahme zu den politischen Schwerpunkten des BMFSFJ:
Das BMFSFJ ist als Gesellschaftsministerium unter anderem für die Themenbereiche Demo-
kratieförderung und Extremismusprävention zuständig. Aktuell wird mit dem Bundespro-
gramm „Demokratie leben!“ zivilgesellschaftliches Engagement und demokratisches Verhal-
ten auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene gefördert.

Der Programmbereich Bund wurde in der aktuellen Förderperiode (2015-2019) u.a. auf
Grundlage der wissenschaftlichen Begleitung weiterentwickelt und vollzieht für die neue För-
derperiode einen Wandel. Statt der Förderung der Strukturentwicklung einzelner Träger wer-
den in den Handlungsfeldern Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung und Extremismusprä-
vention nun insgesamt 14 Themenfelder in ihrer inhaltlichen Entwicklung gefördert. Diese
Zentren und Netzwerke sollen in erster Linie einen Transfer in Regelstrukturen ermöglichen,
Raum für Fachaustausch bieten, und der Vernetzung, Beratung und Qualifizierung von Multi-
plikator*innen dienen. Zu den Themenfeldern gehören auch und insbesondere Phänomene

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

2. Zielgruppenorientierung: (Festlegung der Zielgruppe)

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ richtet sich an verschiedenste Adressatinnen und
Adressaten, Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche, Eltern, Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter, Pädagoginnen und Pädagogen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie
staatlich und gesellschaftliche Akteure.

3. Gender Mainstreaming: (Lebenssituation von Frauen und Männern in den Blick nehmen und die Maßnahme so konzi-
pieren, dass sie einer möglichen Ungleichheit entgegen wirkt und diese Maßnahme in ihrer Folgewirkung auf beide Geschlech-
ter ausloten)

Auf die Einhaltung von Gender Mainstreaming-Grundsätzen wird im Bundesprogramm „De-
mokratie leben!“ großen Wert gelegt. Alle Projektträgerinnen und Projektträger werden mit
Zuwendungsbescheid an die Einhaltung der entsprechenden Grundsätze gebunden. Im Rah-
men der Antragsstellung, den jährlich vorzulegenden Ergebnisberichten und in den Sachbe-
richten ist durch alle Zuwendungsempfänger konkret dazustellen, was in dem Bereich unter-

nommen werden soll bzw. umgesetzt wurde.
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                      4. Risikofaktoren: (Beschreibung möglicher Hindernisse bei der Umsetzung der Maßnahme)

Die Bewilligungsbescheide werden mit erst nach Einvernehmensherstellung i.s.v. VV Nr. 1.4
zu & 44 BHO versendet. Damit wird versucht, die Risikofaktoren zu gering wie möglich zu
halten.

Als Risikofaktor kann zudem eingestuft werden, dass zu Mitgliedern der Kooperationspartner
der Teilprojekte der Träger (bzw. deren Mitglieder) durch den Abgleich mit Verfassungs-
schutzberichten Treffer vorhanden waren I, 5771

So ist das Kompetenznetzwerk „Islamistischer Extremismus“ mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft religiös begründeter Extremismus (BAG relEx) betroffen. In dieser ist der Zentralrat
der Muslime (ZMD) Mitglied, der vom Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg und Sach-
sen gelistet wird. Die Erwähnung einzelner Mitglieder des ZMD in den Verfassungsschutzbe-
richten der Länder ist im als Anlage 2 beigefügten Sammelvotum der Regiestelle ausgewie-
sen. Die BAG relEx wurde im Rahmen von Demokratie leben! in der vergangenen Förderpe-
riode (2015-2019) bereits als C-Träger (Programmbereich Bund) gefördert. Als einziger Trä-
ger ist die BAG relEx mit einem (direkten) Mitglied eines Kooperationspartners der Teilpro-
jekte des Trägers betroffen. Für die präventive Arbeit gegen Extremismus im Bereich Is-
lamismus hält das Fachreferat es für sinnvoll, eine Zusammenarbeit des Zuwendungsemp-
fängers mit dem ZMD nicht als Hinderungsgrund zur Förderung zu werten.

Das Kompetenznetzwerk des „Bundesverbands russischsprachiger Eltern“ ist ebenfalls be-
troffen, das „Elternnetzwerk Niedersachsen“ ist Kooperationspartner im Teilprojekt, in dem
wiederum das „Pakistanzentrum Hannover“ Mitglied ist. Zu diesem gibt es beim Landesamt
für Verfassungsschutz Niedersachsen Eintragungen. Auch der Bundesverband russischspra-
chiger Eltern e.V. wurde von Demokratie leben! in der vergangenen Förderperiode (2015-
2019) im Programmbereich I: Stärkung des Engagements im Netz — gegen Hass im Netz ge-
fördert.

Weiterhin ist der Träger „Citizens for Europe“ betroffen. Kooperationspartner des Teilprojekts
ist das „European Network against racism“, in dem der Träger Forum of European Muslim
Youth and Student Organisations (FEMYSO) Mitglied ist. Laut Bericht des Verfassungs-
schutzes Baden-Württemberg ist FEMYSO eine Dachorganisation für die Jugendarbeit der
Föderation Islamischer Organisationen in Europa, die als Muslimbruderschafts-nahe Struktur
gilt.

Dies ist kritisch zu betrachten. Da es sich bei den in den Verfassungsschutzberichten er-
wähnten Organisationen aber lediglich um eine Mitgliedsorganisation einer Mitgliedsorgani-
sation eines Kooperationspartners der Projektträger handelt und keine zusätzlichen Indizien
für eine Problemlage bestehen, wurde auch nach Rücksprache mit Referat 101 als zuständi-
ges Referat für das Haber-Verfahren im Rahmen von Demokratie leben! und dem RL 102
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                      eine Überprüfung der Kooperationspartners BAG relEx im Rahmen des Haber-Verfahrens
nicht durchgeführt.

5. Inhaltliche/organisatorische Steuerung, Beteiligung/Abstimmung im BMFSFJ: (Weiche externen
Strukturen, z.B. Regiestellen, Geschäftsstellen, Beiräte, sind vorgesehen, die auf die Umsetzung/Durchführung Einfluss neh-
men bzw. verantwortlich sind? Interne Abstimmung zur Vermeidung inhaltlicher Überschneidungen.)

Das BAFZA stellt die Bescheide aus und versendet diese. Unmittelbar nach der Freigabe
dieser LV wird den Kolleginnen und Kollegen dort die Freigabe mitgeteilt, damit zeitnah die

weitere Bearbeitung erfolgen kann.

6. Strategische Partnerschaften und Kooperationen:

keine

Ergänzung zu Ill. Stellungnahme - Handlungsbedarf, Lösungsmöglichkeiten, Wirtschaft-
lichkeit (Bewertung des Sachverhalts, Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten/Alternativen und deren Auswirkungen):

1. Ziele, Prioritätsvorstellungen und mögliche Zielkonflikte:

Ziel der Förderung in 2020 ist es, die Projekte zu einem möglichst erfolgreichen Start in die
zweite Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zu bringen. Zielkonflikte
sind durch die Bewilligung nicht ersichtlich

2. Relevante Lösungsmöglichkeiten und methodenabhängig die damit verbundenen Einnah-
men und Ausgaben bzw. deren Nutzen und Kosten (einschl. Folgekosten), auch soweit sie
nicht in Geld auszudrücken sind:

Es ist aufgrund der besonderen Erfahrung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit zweckmäßiger,
außenstehende Zuwendungsempfänger einzuschalten. Die Projektarbeit kann nicht durch
eigenes Personal geleistet werden, so können die genannten Ziele nur durch Erlass der Be-
willigungen für 2020 erreicht werden. Alle zuwendungsrechtlichen Rahmenbedingungen wer-

den hierbei berücksichtigt.

3. Eignung der einzelnen Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele unter Einbeziehung
der rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen unter Berücksichti-
gung der Risiken und der Risikoverteilung:

Unter Berücksichtigung aller rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedin-
gungen und unter Einbeziehung der Risiken und der Risikoverteilung kommt auch für das
Haushaltsjahr 2020 nur die Umsetzung der Projektarbeit durch professionelle Träger in Be-

tracht.
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